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zuüben. Es fragt ſich un. Wie iſt die Arbeiterausſperrung vom
ſittlichen Standpunkte Qus zu beurteilen?

Es iſt klar, daß die Arbeitgeber gegenüber den un
gerechtfertigten Streiks unſerer Tage, welche öfters bloß deswegenhervorgerufen werden, weil die Streikkaſſen gefüllt ſind und die bei
tragenden Arbeiter inen Erfolg ſehen

1 wollen oder weil die Führerpolitiſche Zwecke verfolgen, daß die Arbeitgeber gegenüber dieſen Streiks
berechtigt ſind, auf Maßnahmen 3u denken, ſoweit ſich dieſe un den
Grenzen berechtigter Abwehr bewegen. Durch dieſe fortwährende Streik
bewegung kommt Unruhe m die induſtrielle Produktion, der Arbeit⸗
geber kann ſich Ni mehr auf ſeine Arbeiter verlaſſen, gerade zurZeit der geſchäftlichen Hochkonjunktur wird die Arbeit eingeſtellt und
werden weite Kreiſe dadurch geſchädigt Soweit C8 ſich alſo einen
mutwillig oder unnötig Unternommenen Streik handelt, welcher Iun
anderer Weiſe nicht beendigt werden kann, iſt ES erlaubt, durch Arbeiter⸗
ausſperrung vielen Orten die Arbeiter zur Ruhe bringen,einen ruck auf die Arbeiter einem Tte auszuüben. Es Unter
liegt das wenigſten einem Bedenken, die Arbeiter organiſiertind und durch gemeinſame Beiträge zur Streikkaſſe die Arbeiter der
gleichen Geſchäftsklaſſe inſofern Streik beteiligt ſind, als mit ihremGelde Aus der die Streikenden unterſtützt werden. Sie müſſendeswegen auch die Folgen tragen, welche ſich Aus der Abwehr des
Streikes rgeben Schwieriger iſt die Frage, neben den organi⸗ſierten auch nichtorganiſierte Arbeiter dem betreffenden Geſchäftszweigeangehören; ſelbſt Arbeiter, die gar nicht Am Streikorte wohnen, alſoIn keiner Weiſe beteiligt ſind Sie eraten ohne ihr Verſchulden m
Not, zuma ſie auch keine Unterſtützung QAus der Streikkaſſe erhalten.Hier wird eS unächſt zwar nicht die Gerechtigkeit, wohl aber die
iebe fordern, Arbeiter mn der Arbeit belaſſen, wenn über⸗
au ein Geſchäftsbetrieb mit einem Teile der Arbeiter möglich iſt
Könnte aber der Zweck der Ausſperrung gar nicht erreicht werden
und handelt ES ſich um wirklich übertriebene oder ungerechte Forde
rungen der Arbeiter, ſo müßte man auch hier den Arbeitgebern nichtbloß das ſtrenge Recht, ſondern auch die ſittliche Berechtigung oder
Erlaubtheit der Arbeiterausſperrung zuerkennen. Sie haben keine
mit eigenem Schaden für die Arbeiter zu ſorgen. Soweit aber dieſe
Arbeiterausſperrungen nuLr den Zweck hätten, berechtigte Forderungender Arbeiter zurückzuweiſen, wird die Liebe, und wo eS ſich die
Verkürzung des niedrigſten gerechten Arbeitslohnes oder andere
eigentliche Rechte handelt, auch die Gerechtigkeit verletzt.Würzburg. rof Dir 0E  37III (Paſtorelle Verhalten zum Wirtshausbeſuder weiblichen Jugend.) glaube, daß auch dieſes Thema,oder ſagen wir beſſer der mn demſelben angedeutete Uebelſtand, der
Beachtung eines hochwürdigen Seelſorgeklerus ver iſt Die modernen
Emanzipations⸗Beſtrebungen bringen eS ehen mit ſich daß, wie mN
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ſo vielen anderen Dingen, au n dieſem Punkte on eine etwas
freiere Anſicht ſich gegriffen hat und das „Ewig⸗Weibliche“,
dem gerade Unſere Zeit beſonders eiden ſcheint auch bald im
Wirtshauſe unentbehrlich ſein ird ͤKann doch heutzutage auch on
auf dem Lande kein Feuerwehrfeſt mehr gefeiert werden, ohne daß
auch ſogenannte „Ehrendamen“ und „Feſtjungfrauen“ dabei ſind,
welch' „zarte“ Jungfräuleins dann den wackeren, euer wehrenden
Mannen den ganzen Nachmittag oder vielleicht gar bis in die Nacht
hinein „löſchen“ helfen müſſen, natürlich Im Wirtshaus, Die denn
anſcheinend auch nur die Anweſenhei ſolcher „Holden“ die ver.
ſchiedenen Turn⸗, Krieger⸗ und Geſangsvereine erſt In die richtige
immung und Begeiſterung zu verſetzen vermag. Uebrigens ſoll hier
nicht von dieſer Mode die ede ſein, wie auch nicht von dem „Ewig⸗
Weiblichen“, ohne das heute ein Vereinsabend, eine Verſammlung oder
en Vereinsausflug faſt ni mehr gedacht werden kann; gemeint iſt
in Unſerem Thema nur das regelmäßige Wirtshausgehen von Seite
der weiblichen Jugend, Vie S ielfach auf dem Lande, noch weit mehr
aber In den Städten und insbeſondere in den Induſtrieorten ſeitens
der Fabriksmädchen „Sitte“ iſt

Wenn nun auch auf dem Lande der Wirtshausbeſuch nur an

Sonntagsnachmittagen ſtattfindet, daß übrigens Mädchen vom
Lande, ſie Gottesdienſte in die kommen, ſich on

Vormittage im Gaſthauſe einfinden und arüber ganz oder eil
weiſe den Gottesdienſt verſäumen, iſt leider nicht ſelten, ſo iſt und
bleibt doch immer Ungeziemendes, an dem weder die „Sitte“
noch die freiere Anſchauung unſerer Zeit ändern kann. Eine
Jungfrau gehört einmal nicht in einen ˙o öffentlichen Orr, Vie 65
das Schanklokal iſt, nicht Notwendigkeit oder ein anderer ehr
barer Grund davon entſchuldigt. Sie mag 10 auf der Bierbank hinter
einem Bierglaſe vielleicht einen Vorwurf für ein pikantes Genrebild
abgeben, aber nie das ild einer zartfühlenden, chriſtlichen Jungfrau.

ber nicht bloß indezent iſt leſe Sitte, ſie kann DEI aceidens
auch ſündhaft, 10 nicht ſelten zur 0CCAS1 Proxima werden. Jung  —
fräuliche Sittſamkeit und Wirtshausatmoſpäre werden ſich eben nicht
ange miteinander vertragen önnen. Man denke doch lur an die
Geſellſchaft, die ſich An ſo einem Tte oft befindet und an die nter
haltung und die eſpräche, die da geführt werden! nd venn auch
gerade 11 vielleicht nichts vorkommt, ſo iſt doch die Gefahr
wenigſtens 3u chweren internen Sünden immer eine ſehr große. Und
iſt eS denn wirklich immer nUur das Bedürfnis nach geiſtigen Ge⸗
tränken, das das Mädchen bewegt, das Schanklokal aufzuſuchen? ſt
CS nicht ielmehr eine direkt oder indirekt' geſuchte Annäherung an
die männliche Jugend? Auf das Bedenkliche hievon braucht wohl nicht
hingewieſen werden. Jedenfalls iſt ein derartiges Annähern geeignet,
die jungfräuliche Scheu vor dem anderen Geſchlechte immer mehr zu
verlieren, alſo gerade das, vaS die natürliche und wirkſamſte Schutz⸗
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wand für die jungfräuliche Reinheit bildet. Hat aber ein Mädchen
die ihrem Geſchlechte eigene und ſo notwendige Zurückhaltung vor
dem anderen einmal verloren, dann wird ſie auch ihre Keuſchheit
nicht mehr lange beſitzen Man braucht daher kein warzſeher zu
ſein, den Beſuch des Wirtshauſes von Seite der weib⸗
lichen Jugend E als ſehr gefährlich betrachtet. —  eder eifrige cel⸗
ſorger, mn deſſen Pfarre dieſe Unſitte errſcht wird * ſich deshalb
gelegen ſein laſſen die herangewachſenen Mädchen vom Wirtshauſe
ſoviel als möglich fernzuhalten, umſomehr, als EL hiedurch einen,
venn möglich noch gefährlicheren Uebelſtand, der mit dem Wirtshaus⸗
beſuche der weiblichen Jugend Im engſten Zuſammenhange mit
ſicherſtem Erfolge bekämpfen kann. ind auch nUuLr einige Mädchen
in einem S  anklotale anweſend, Vas liegt da wohl der „lieben“
Jugend näher, als daß etanzt wird? Immerhin eine ſehr bedenk⸗
liche Sache und umſo bedenklicher, als die Taberne vielleicht von
zweifelhaftem Rufe iſt nd die jungen Leute ſich über⸗

ſind. Gelingt 68 alſo dem Seelſorger, wenigſtens die weibliche
Jugend ſeiner Gemeinde vom Wirtshauſe fernzuhalten, E iſt IPS0
ACtO auch das Connexum unmöglich

Es handelt ſich jetzt nur darum, L Mittel etwa der
Seelſorger In Anwendung bringen könnte, Am erfolgreich gegen die
un unſerem Thema angedeutete Kalamität vorzugehen. An und für
ſich würde reilich die Kanzel das naheliegendſte und geeignetſte ittel
dafür ſein. Es kann jedoch ſein, daß eine Mahnung von dieſer Stelle
Aus nicht immer angezeigt iſt, eil ſie vielleicht als eine öffentliche
Korrektion und Zurechtweiſung betrachtet werden könnte, die dann
mehr Erbitterung als Nutzen bei den Urch ſie Betroffenen hervor⸗
bringen würde. Wenn aber doch von der Kanzel Qaus unſere
Unſitte geſprochen wird, ſo dürfte dies dann geeignetſten bei einer
ſogenannten Standeslehre geſchehen und zwar wieder ant beſten 9E
legentlich einer Miſſion 0 vielleicht bei einer olchen Gelegen⸗
heit in einem Orte, wo auch Mädchen das Wirtshaus zu beſuchen
Pflegen, enn Jungfrauenbund errichtet werden können, was hier doppelt
wünſchenswert wäre, nd würde auch der Nichtbeſuch eines ſolchen
Lokales von Seite der Bundesmitglieder ausdrücklich als eine Be
dingung zum Eintritt in denſelben, beziehungsweiſe des Verbleibens
in demſelben aufgeſtellt werden, was übrigens ſich chon von ſelbſt
verſteht, ſo würde eine Exkluſive er auch ihr Gutes haben.
Für die einen wäre ſie ein beſtändiger Vorwurf, den anderen aber
eine Eteé Mahnung, ſich dieſer gefährlichen Unſitte enthalten.

Ein andere Gelegenheit, n dieſer Richtung etwas tun zu können,
Hietet dem eifrigen Seelſorger der Austritt der Mädchen Aus der
Schule ch glaube, daß die Mahnungen und Warnungen, die Er
bei dieſer Gelegenheit ihnen bezügli eines ſolchen Beſuches noch
recht eindringlich ans Herz legt, eine heilſame Wirkung ſpäter nicht
verfehlen dürften
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Das eigentlich wirkſamſte Mittel dürfte aber immer der Beicht
leiben ort wird S AmN leichteſten ſein, dem jungen Mädchen

das Ungeziemende nd Gefährliche des Wirtshausbeſuches vor Augen
ſtellen, beſonders, * das Gefährliche desſelben on an ſich

ſelbſt erfahren hat Sollte ES übrigens durch einen ſolchen Beſuch
ſchon einmal er geſündigt Aben oder gar mehreremale, wenn auch
Ur interne. ſo iſt ſie behandeln al eine, die ſich IN 06casione
pTOXIima befindet, nd ſoll dann der Beichtvater mit aller Strenge,
alſo wenn nötig auch mit Aufſchiebung, beziehungsweiſe Verweigerung
der Abſolution, vorgehen. Uebrigens bedarf eS einem ſolchen Vor
gehen gar nicht einmal begangener DeccCata mortalia. erden einem
Mädchen durch den eſu eines Wirtshauſes ſchwere Verſuchungen

die Reinigkeit bereitet oder hat eS ereits chon derartigen
Verſuchungen 3u eiden oder iſt eS IN puncéto „Castitas“ überhaupt

ſo ird ern ſolcher Beſuch chon von vorneherein für das
ſelbe 0CCaSi0 Proxima; denn eine OeCasio wird einer „Proxima“
bekanntlich nicht n „EX trequentia relapsus“, ſondern auch 5„57
in Cole poenitentis, Ubi vehementia tentationis t
Ota tragilitate poenitentis ante expéerientiam judicari
ebet. 1I hae 0C(CCasione fere Semper Uturum GS88e peccatum“.
(Noldin, Summa 60 IOr.ü 1II.; 410.

öge ſich der Seelſorger die Mühe nicht verdrießen laſſen, die
weibliche Jugend ſeiner Pfarrgemeinde ſoviel als möglich vom Irts
hausbeſuche fernzuhalten, bedenkend, daß, wie eLY ſich jetzt die Mädchen
erzieht, * ſo einmal ſpäter die Gattinnen und ütter Aben wird
In der verpeſteten nd vergifteten Atmoſphäre des Wirtshauſes wird
aber der Beruf zur Gattin und Mutter gewiß nicht gedeihen, wohl
aber auf der reinen Höhe echt weiblicher Frömmigkeit und Sittſamkeit.

marus.
(Reſtitutionspflicht durch ungerechten Schaden

und Betrug.) Samuel, ein jüdiſcher Agent, wird von den Bauern
eines Marktfleckens ſowie von Nachbarbauern, die daſelbſt zum hr
markte zuſammengetroffen aren, gröblich beſchimpft ohne vorher An⸗
laß egeben 5 haben. Nun 10 EL dem einen derſelben, der das
große Wort führte, mit Klage, bewegt ihn auf dieſe Weiſe einem
Kaufe und übervorteilt ihn 3u ſeinen Gunſten fü Der Kuh
eines andern, der ihn ebenſo beleidigt hatte und eſſen Namen und
Wohnort ihm niemand mitteilen wo (er ar Qus der Ferne mit
ſeinem Vieh Markte gekommen)/, reicht 4 unvermerkt Gift, bran
ſie zugrunde gehen mußte und dann reiſt e weiter. Nach zehn Jahren
bill eine Katholikin ehelichen und darum konvertieren. Er öffnet
während des Katechumenates ſein Ohr wider rwarten des Pfarrers
wirklich der ahrhei und wi ſich en nötigen Verpflichtungen
Unterziehen. Im Vertrauen eröffne EL dem errn Pfarrer ſeine da⸗
malige Handlungsweiſe. Der übervorteilte Bauer iſt ſamt ſeiner
Familie unterdes nach Amerika ausgewandert, niemand weiß etwas


